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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1953

Norm

ABGB §918 IVb2aa

Rechtssatz

Nachfrist ist nur ein Zeitraum, der nach der Wahlanzeige ablaufen kann. Für die Frage, ob die Nachfrist genügend war,

und ob der säumige Schuldner innerhalb der Nachfrist geleistet und damit seine Säumnis beseitigt hat, sind daher nur

die Umstände nach der Erklärung des Rücktrittes von Bedeutung.
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